
DEN RESTART MEISTERN

Endlich ist es soweit: Ab dem 01. März dürfen die Salons in Deutschland wieder ihre Türen 
öffnen. Um auch nach der Wiedereröffnung der Salons bestmöglich für den Schutz und 
die Gesundheit Eurer Mitarbeiter, Kunden und euch selbst sorgen zu können, informieren 
wir euch im Folgenden über die Anpassungen des SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandards 
für das Friseurhandwerk, entwickelt von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW). Der Branchenstandard wurde am 08.02.2021 aktualisiert. 

1. ARBEITSPLATZGESTALTUNG 
Ein Mindestabstand von 1,5m ist weiterhin um jeden Arbeitsplatz in alle Richtungen einzuhalten. 

Update: Befinden sich mehrere Personen in einem Raum, darf eine Mindestfläche von 10qm2 pro Person nicht unter-
schritten werden. 

Ist es Salons nicht möglich, die Mindestfläche von 10m² pro Person einzuhalten, sind laut Auskunft des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales praxisorientierte Lösungen durch das Ergreifen weiterer Arbeitsschutzmaßnahmen, 
wie z.B. intensives Lüften und durchgängiges Tragen von medizinischen Gesichtsmasken oder höherwertigen Atem-
schutzmasken, möglich.

An Stellen, an denen der Abstand von mindestens 1,5m nicht eingehalten werden kann, sind weitere Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen. Zur Abgrenzung von nahestehenden Arbeitsplätzen sind Abtrennungen hilfreich. Dabei ist zu 
gewährleisten, dass:

Update: Abtrennungen den Atembereich vollständig vom Nachbararbeitsplatz trennen. Die Mindesthöhe beträgt  
2 Meter, die Breite richtet sich nach der Bewegungsfläche des Beschäftigten plus eines Sicherheitsaufschlags von 
jeweils 30cm auf der linken und rechten Seite. 

2. SANITÄR- UND PAUSENRÄUME 
Update: Auch in Sanitär- und Pausenräumen ist die Einhaltung der Abstandsregel sicherzustellen. Zu den Maßnahmen 
in Pausenräumen gehören insbesondere die Anpassung der Bestuhlung, das Aufbringen von Bodenmarkierungen, 
das regelmäßige Lüften oder Dauerlüften und die gestaffelte Organisation von Arbeits- und Pausenzeiten, um die 
Belegungsdichte zu reduzieren. Idealerweise werden Pausen im Freien verbracht.

3. LÜFTUNG 
Update: Pausenräume sind grundsätzlich regelmäßig zu lüften. Sie sollten durchgängig gelüftet werden, wenn mehrere 
Personen gleichzeitig die Pausenräume nutzen. 

• Aktueller Branchen- 

standard der BGW 

https://www.bgw-online.de/SharedDocs/Downloads/DE/Corona/SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard-Friseurhandwerk_Download.pdf?__blob=publicationFile


4. BESONDERE INFEKTIONSSCHUTZMASSNAHMEN
Update: Kunden und weitere Personen, die sich im Salon aufhalten, tragen die vorgeschriebene Bedeckung von Mund 
und Nase nach den jeweiligen Verordnungen der Länder. 

5.  HOMEOFFICE / BÜROORGANISATION
Update: Arbeitgeber haben ihren Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, 
diese im Homeoffice zu erledigen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. 

6. MUND-NASEN-SCHUTZ & PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG
Update: Beschäftigte tragen immer mindestens einen Mund-Nasen-Schutz (medizinische Gesichtsmaske), im Salon 
sowie bei Hausbesuchen. 

Kunden und weitere Personen, die sich im Salon aufhalten, tragen die vorgeschriebene Bedeckung von Mund und 
Nase nach den jeweiligen Verordnungen der Länder. 

Können Kunden bei gesichtsnahen Tätigkeiten wie Make-up, Rasur oder Bartpflege, aus medizinischen Gründen oder 
aber Kleinkinder Mund und Nase nicht bedecken, müssen Beschäftigte mindestens eine FFP2-Maske oder eine gleich-
wertige Atemschutzmaske tragen – ohne Ausatemventil. Die Atemschutzmaske ist mit einer Schutzbrille oder einem 
Gesichtsschild zum Schutz vor Tröpfcheninfektionen zu ergänzen, wenn gesichtsnah gearbeitet wird.

Wir hoffen, dass Euch diese Tipps ein wenig dabei unterstützen können, besser durch diese Krise zu kommen.  
Habt Kraft, habt Zuversicht und bleibt gesund!

Euer Wella Deutschland Team

Alle Auskünfte werden von uns nach bestem Wissen und Gewissen erteilt und basieren auf den zum jeweiligen Zeitpunkt gesicherten Informationen. Für die Richtigkeit der Auskünfte 

können wir allerdings keine Haftung übernehmen.

DEN RESTART MEISTERN


